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Verordnung 
über das Staatliche Vertragsgericht 

(Vertragsgerichtsverordnung).

Vom 22. Januar 1959 

E R S T E R  T E I L  

Allgemeine Bestimmungen

§ 1
(1) Das Staatliche Vertragsgericht ist ein zentrales 

Organ der staatlichen Verwaltung. Es ist dem Minister
rat unmittelbar unterstellt. Es gliedert sich in

1. das Zentrale Staatliche Vertragsgericht;
2. die Staatlichen Vertragsgerichte in den Bezirken 

und das Vertragsgericht in Groß-Berlin (Bezirks
vertragsgerichte).

(2) Die zentralen Organe der staatlichen Verwaltung 
und die zentralen Verbände sozialistischer Genossen
schaften können Vertragsschiedsstellen errichten. Die 
Errichtung der Vertragsschiedsstellen bedarf der Zu
stimmung des Vorsitzenden des Zentralen Staatlichen 
Vertragsgerichtes. Für ihre Tätigkeit gelten die Bestim
mungen dieser Verordnung entsprechend. Weisungen 
des Vorsitzenden des Zentralen Staatlichen Vertrags
gerichtes, die auf die Wahrung der Einheitlichkeit der 
Spruchtätigkeit gerichtet sind, sind für die Vertrags
schiedsstellen verbindlich.

(3) Die Staatlichen Vertragsgerichte üben ihre Spruch
tätigkeit grundsätzlich durch Schiedskommissionen aus.

§ 2
(1) Das Zentrale Staatliche Vertragsgericht wird vom 

Vorsitzenden geleitet, dem ein Stellvertreter beigeord
net ist. Er erhält die erforderliche Anzahl von entschei
dungsbefugten.. Mitarbeitern (Gruppenleiter und son
stige entscheidungsbefugte Mitarbeiter).

(2) Die Bezirksvertragsgerichte werden mit einem 
Leiter besetzt, dem ein Stellvertreter beigeordnet wer
den kann. Sie erhalten die erforderliche Anzahl von
entscheidungsbefugten Mitarbeitern.

(3) Die Vertragsschiedsstellen werden mit einem Lei
ter und der erforderlichen Anzahl von entscheidungs
befugten Mitarbeitern besetzt.

§ 3
(1) Der Vorsitzende des Zentralen Staatlichen Ver

tragsgerichtes und sein Stellvertreter werden vom 
Ministerrat ernannt und abberufen. Die Ernennung 
und die Abberufung der leitenden Mitarbeiter sowie 
die Einstellung und die Entlassung der übrigen Mit
arbeiter des Staatlichen Vertragsgerichtes werden durch 
eine vom Vorsitzenden des Zentralen Staatlichen Ver
tragsgerichtes erlassene Nomenklaturordnung geregelt, 
die der Bestätigung durch den Minister, 4es Innern 
bedarf.

(2) Der Leiter der Vertragssehiedsstelle wird von 
dem Leiter des zeniralen Organs der staatlichen Ver
waltung oder dem Vorsitzenden des Zentralvorstandes 
des betreffenden Verbandes ernannt und abberufen, bei 
dem die Vertragssehiedsstelle gebildet wurde.

§4
Der Vorsitzende des Zentralen Staatlichen Vertrags

gerichtes ist dem Ministerrat für die Tätigkeit des Zen
tralen Staatlichen Vertragsgerichtes und der Bezirks
vertragsgerichte sowie für die Anleitung und Kontrolle 
der Vertragsschiedsstellen verantwortlich*

§ 5
(1) Der Leiter des Bezirksvertragsgerichtes leitet die 

gesamte Tätigkeit des Bezirksvertragsgerichtes. Er ist 
dem Vorsitzenden des Zentralen Staatlichen Vertrags
gerichtes für die Tätigkeit des Bezirksvertragsgerichte* 
verantwortlich.

(2) Der Leiter des Bezirksvertragsgerichtes ist berech
tigt und auf Verlangen des Vorsitzenden des Wirt
schaftsrates beim Rat des Bezirkes verpflichtet, an 
Sitzungen des Wirtschaftsrates beim Rat des Bezirkes 
teilzunehmen.


